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3a— 4 schaffen, als die Verwendung von General-sein kann, wenn er sich in der Gemeinschaft seinesklauseln wie „Treu und Glauben"“ oder „guteVolkes gebunden und mit deren Schicksal verbundenSitten" usw. möglichst vermieden werden sollen,fühlt. Die Rechtssicherheit sieht dadurch nur derjenigederen Auslegung wesentlich von der persön-bedroht, der sich diesen Bindungen nicht aus innererlichen, nicht voraussehbaren Einstellung des ein-Verpflichtung unterordnet, sie vielmehr als äußerenzelnen Richters abhängig ist.Zwang empfindet.3. Eine Handlung darf nur dann strafbar sein, wennWir haben darüber hinaus erkannt, daß gerade diesie durch einen gesetzlichen, nach abstrakten Be-dem liberalen Begriff der Rechtssicherheit eigentüm-griffsmerkmalen genau umschriebenen Straftat-lichen Merkmale: die abstrakte Begriffsbildung, diebestand erfaßt wird. Was den einzelnen als Folgestrenge Bindung des Richters an den Buchstaben desseiner Tat erwartet, muß ebenfalls voraussehbarGesetzes, das Verbot der Rechtsschöpfung im Straf-und bestimmbar sein. Was nicht verboten ist, istrecht, der parteimäßig ausgestaltete Strafprozeß usw,erlaubt.daß gerade sie die Kluft zwischen dem ursprünglichen4. Im Strafprozeß steht der Angeklagte dem Staats-Rechtsempfinden des Volkes und der Rechtswirklich-anwalt als gleichberechtigt gegenüber. Gegenkeit immer wieder aufrissen und zu einer Abwehr-mögliche „Uebergriffe" des Staatsanwalts in diestellung der Volksgenossen, die rechtlich im SinneFreiheitssphäre des Angeklagten sind in dieeiner durch die rassischen Kräfte bedingten Ueber-Strafprozeßordnung auf Schritt und Tritt Siche-lieferung, d. h. die deutsch empfanden, gegen dasrungen durch die richterliche Kontrolle eingebaut.Recht und die Juristen führten, in deren Tätigkeit sieSie sehen, daß dieser Begriff der Rechtssicherheitbewußt oder unbewußt einen fremden Geist ver-ein System der verschiedensten Bindungen allerspürten.Organe darstellt, die den einzelnen unvorhersehbarenWir haben uns von der im Namen der Rechtssicher-staatlichen Eingriffen aussetzen könnten. Der Staatheit aufgestellten Gleichung, Recht sei gleich geschrie-selbst ist der Kontrolle des Richters unterworfen; derbenes Gesetz, wir haben uns von der strengen BindungRichter wiederum ist streng an das Gesetz gebunden,des Richters an das geschriebene Gesetz abgewancdamit auch er nicht etwa in Willkür verfallen kann.Das Recht kann und wird sich zwar in aller RegelAuf der anderen Seite aber ist, und das kennzeichnetgeschriebenen Gesetzen jedem einzelnen sichtbardiese Einstellung erst richtig, dem einzelnen möglichsteäußern; er muß sich aber nicht darin erschöpfenFreiheit durch Gewährleistung der Vertragsfreiheit,Unser Recht entspringt unmittelbar aus dem National-der Testierfreiheit und der freiheitlichen Bestimmun-sozialismus. Für uns sind die politischen und welt-gen des Eigentumsbegriffs einzuräumen. Der Kampf,sddder im Namen der Rechtssicherheit geführt wird, istin gleicher Weise rechtsverbindlich wie der inalso in Wahrheit gar kein Kampf, der im Namen desgesetzliche Formen gegossene Rechtssatz; denn es giltRechts geführt wird, sondern er ist ein Kampf für diemit dem Einklang zwischen Nationalsozialismus undFreiheit und Sicherheit des ideell isoliert gedachtenRecht jene Uebereinstimmung zwischen dem Rechts-einzelnen Menschen durch das Recht.empfinden des Volkes und der Rechtswirklichkeit her-Diese „Rechtssicherheit“ gibt es in Deutschlandzustellen, die ein für allemal die, wie ich Ihnen dar-allerdings nicht mehr! Uns geht es nicht mehr um diezustellen versucht habe, geschichtlich bedingte Ent-Sicherung einer möglichst ungebundenen Rechtsaus-fremdung des Volkes gegenüber seinem Recht beseitigt.übung des einzelnen, der den Zweck des Rechts darinDem hat sich auch die Tätigkeit des Richters  ap-sieht, ihn dabei weitestgehend vor Beschränkungenzupassen. Sie darf nicht der eines Entscheidurgsadurch den Staat zu schützen. Diese Sicherheit einesmaten gleichen, der sich stets nur an den Wortseinseitigen Rechts ist freilich vorbei. Der einzelnegesetzlicher Bestimmungen klammert und seinen Enfindet sein Recht nach nationalsozialistischer Auf-scheidungen lediglich abstrakte Begriffe aigranfassung nicht mehr in. einer isolierten Stellung gegenlegt, ohne danach zu fragen, ob seine Urteile aucenden Staat, gegen die Gemeinschaft, sondern nur mitpolitischen Funktionen des Rechts innerhalbder Gemeinschaft und als Glied der GemeinschaftVolksordnung entsprechen.seines Volkes.Das ist das Chaos! rufen unsere Feinde aus. DerIndem wir den Blick vom einzelnen ab- und zurRechtsunsicherheit sind Tür und Tor geöffnet; denn ihrGemeinschaft hinlenken, brechen wir mit jenem altenwollt den Richter, wenn ihr ihn von der Bindung anBegriff der Rechtssicherheit. Wir meinen mit Rechts-die Rechtsnorm löst, an sein bloß privatethisch fun-sicherheit die Gerechtigkeit in dem Sinne, daß derdiertes Rechtsbewußtsein verweisen. Nein, das wolleneinzelne als Glied der Gemeinschaft darauf vertrauenwir nicht! Zu solchen Fehlschlüssen kommt nur der-kann, daß unter allen Umständen Recht geschieht; daßjenige, der die Allgemeinverbindlichkeit der national-der einzelne als Volksgenosse das Gefühl haben kann,sozialistischen Weltanschauung leugnet. Wir lockernals wertvolles und geachtetes Glied der Gemeinschaftdie strenge Bindung des Richters an das Gesetz nicht,in seiner Arbeit und in seiner Ehre' geschützt zuum dafür das rein private Rechtsbewußtsein des ein-werden; daß ein Unrecht, das ihm geschieht, auch derzelnen Richters zur Grundlage der richterlichen Ent-Gemeinschaft geschieht, der er angehört. Wir wollenscheidung zu machen. Wir lockern sie nur deshalb,den einzelnen Volksgenossen nicht in seiner Rechts-weil wir wissen, daß das Gesetz den Richter bei seinerstellung einengen, ihn also nicht unfrei machen, son-Arbeit nur leiten, aber niemals ihm die Entscheidungdern im Gegenteil in ihm das Bewußtsein vom Wertabnehmen kann über das, was im einzelnen Fall Rechtseiner Persönlichkeit steigern. Darauf zielen alle so-ist. Das soll der Richter aus den feststehenden Grund-zialen, kulturellen, volks- und rassebiologischen Maß-werten der nationalsozialistischen Weltanschauung:nahmen des Nationalsozialismus ab. Nur der Rechts-Volk, Rasse, Boden, Arbeit, Ehre, Treue usw. ent-ausübung haben wir Bindungen auferlegt. Wir wehrennehmen. An die nationalsozialistische Weltanschau-uns gegen die sehrankenlose Betätigung sogenannterung ist der Richter also gebunden und erst in zweiterGrundrechte, vertraglicher oder gesetzlicher Rechte,Linie an das Gesetz. Also keine Bindungslosigkeit.weil wir wissen, daß der einzelne wahrhaft frei nursondern echte Bindung!



— 5 Wir werden uns darüber mit keinem katholischenschützen, spielen dabei ebenfalls eine große, aber nichtRichter, der die nationalsozialistische Weltanschauungdie entscheidende Rolle wie bei der Tätigkeit derfür sich nicht als verbindlich ansieht, wir werden unsPolizei, die ihre Sicherungsaufgaben ausschließlichdarüber auch mit allen anderen nicht einigen können,nach den politischen Zweckmäßigkeiten ausrichtet,die die nationalsozialistische Weltanschauung für eineohne im Einzelfall jeweils gerecht im Sinne eines Aus-Privatsache halten, der sich der einzelne verpflichtetgleichs von Schuld und Sühne sein zu können.fühlen kann, aber nicht muß. Sie sehen in diesemEs ist also so, daß zwar die Aufgaben der Straf-Punkte klar die Frontenstellung, die ich schon einmalrechtspflege und der Polizei in der gleichen Richtungkurz andeutete. Das Dogma einer alten Rechtsauf-liegen, daß aber ihre Maßnahmen von grundverschie-fassung steht gegen die Sprengkraft einer neuen Welt-denen Erwägungen ausgehen.anschauung. Hier tritt an jeden einzelnen Rechts-In der Praxis ist nun allerdings diese scharfe ge-wahrer die Notwendigkeit heran, sich klar zu ent-dankliche Abgrenzung der beiderseitigen Wirkungs-scheiden und sich mit seiner Arbeit zum National-bereiche nicht immer sichtbar. Vielleicht hat geradesozialismus zu bekennen. Hier wird der Kampf um diediese Tatsache zu den Angriffen auf die Polizei undDurchsetzung der nationalsozialistischen Idee inihre Maßnahmen geführt? Was haben wir dazu zugleicher Weise geführt wie auf anderen Lebens-sagen?gebieten. Nur scheinbar geht es dabei um BegriffeEs ist richtig, daß die Polizei sich nicht immer aufwie Rechtssicherheit oder richterliche Unabhängigkeit.die Ergänzung der Strafrechtspfiege in dem von mirIst es denn wirklich so, daß wir, wie F r a n k sagt,im Begriffe seien, die elementaren volksgenössischengeschilderten Sinne beschränkt hat. Sie hat in denletzten Jahren vielfach auch in ziemlich erheblichemGüter wie Leben, Freiheit, Ehre und ehrlich erwor-benes Eigentum zu willkürlich aufzuopfernden, bei-Umfange die Korrektur unzulänglicher Strafurteileübernommen. Das liegt in inneren Schwierigkeiten derseitezuschiebenden, völlig gleichgültigen Dingen her-abdegradieren wollen? Arbeiten unsere Gerichte heuteJustiz, zum Teil auch in gewissen Unzulänglichkeitenwa nicht mehr genau so stetig und in ihrer Zustän-unserer Strafgesetze begründet. Unser geltendes Straf-digkeit unangefochten wie zu Zeiten des so gefeiertenrecht verbürgte zunächst noch nicht immer eine denliberalen Rechtsstaates? Ja, aber die Polizei! hält manpolitischen Notwendigkeiten gerecht werdende Ab-strafung von Rechtsbrechern. Dies war sowohl hin-uns entgegen; die Polizei mit ihren Konzentrations-sichtlich der einzelnen Straftatbestände, als auch hin-lagern, ihren Erschießungen, ihrer Vorbeugungshaftsichtlich der einzelnen Strafrahmen der Fall. Wennusw.! Beinahe täglich steht ja in der Zeitung: DerReichsführer-■ý teilt mit, daß der oder jener erschos-Sie beispielsweise bedenken, daß erst im vorigen Jahrsen worden ist. Ohne Richterspruch! Hier hat mandie Todesstrafe für Sittlichkeitsverbrecher eingeführteinen Pfarrer, der vom Gericht freigesprochen war,worden ist, so haben Sie damit nur eines von zahl-ins Konzentrationslager verbracht; dort hat man einemreichen Beispielen, in denen unser Strafrecht unzu-Volksgenossen wegen einiger gehässiger Aeußerungenreichende Strafmöglichkeiten bot.gegen den nationalsozialistischen Staat nach der Straf-Man kann in diesem Punkt noch darüber streiten,verbüßung das gleiche angetan. Alles ohne Richter-ob es eine Korrektur oder eine Ergänzung der Justizspruch! Ist das etwa nicht jene Willkür, Brutalitätbedeutet, wenn es in solchen Fällen die Polizei über-und einseitige Gewaltanwendung. jene verteidigungs-nahm, durch dem gesunden Volksempfinden ent-lose Verdammung. die Frank in letzter Zeit immersprechende Maßnahmen diese Mängel auszugleichen.Lwieder anprangern zu müssen glaubt?Zweifelsfrei eine Korrektur der Strafjustiz stellen da-Wir stehen damit mitten in der Erörterung einesgegen alle jene polizeilichen Maßnahmen dar, mitProblems, das wir genauer beleuchten müssen, weildenen bezweckt wird, der vielfach zu weichlichengerade hieran unsere Feinde und auch zahlreicheRechtsprechung der Justiz entgegenzuarbeiten. Dieseunserer Volksgenossen die Bedrohung der Rechts-Maßnahmen äußern sich vor allem in den Ihnen be-ieherheit und der Unabhängigkeit des Richters dar-kannten Erschießungen. Es ist dazu festzustellen, daßzutun sich bemühen. Wir haben den Begriff derdiese Erschießungen in jedem einzelnen Fall durchRechtssicherheit, wenn wir dieses abgegriffene Worteinen Führerbefehl ausgelöst werden, daß es sich hier-überhaupt noch gebrauchen und nicht lieber Gerech-bei also nicht etwa um sogenannte „Willkürakte" dertigkeit dafür sagen wollen, inzwischen zu klären ver- handelt. Die verhältnismäßige Häufigkeit der Be-sucht. Wichtig war dabei die Erkenntnis, daß für unskanntgabe solcher Erschießungen deutet lediglich aufdie Voraussetzung für die Sicherung der Rechte desein ziemlich häufiges Versagen der Justiz hin, aufeinzelnen die Sicherheit der Volksgemeinschaft ist;dessen Ursachen ich noch näher zu sprechen komme.denn ohne diese Sicherheit gibt es auch für den ein-Wir sind uns darüber klar, daß diese Gegensätzlich-zelnen kein gesichertes Recht.keit von Polizei und Strafjustiz gewisse Gefahren inMachen wir uns von diesem Ausgangspunkt her diesich birgt, die einer gesunden Rechtsordnung schadenMaßnahmen der Polizei klar! Zusammen mit der Straf-müssen. Nun besitzen wir aber zunächst noch keinerechtspflege ist die Polizei für die Sicherung dervöllig gesunde Rechtsordnung. Wir befinden unsVolksordnung im Innern verantwortlich. Eine gewisseaußerdem im Kriege, der dem einzelnen wie der Ge-Ueberschneidung der Tätigkeit dieser beiden Einrich-meinschaft besondere Gesetze auferlegt. Die Schwie-tungen ist jedem ohne weiteres erkennbar. Wichtig istrigkeiten, die wir beispielsweise innerhalb der Justiznur, die Grundlage ihrer Tätigkeit politisch richtig zubeobachten können, zwingen notwendig zu außer-bestimmen.ordentlichen Maßnahmen, wenn nicht durch eineIm Rahmen ihrer Aufgabe, die Volksordnung imfalsch verstandene Rechtssicherheit die Reichssicher-Innern zu sichern, liegt es der Strafrechtspflege ob,heit bedroht werden soll. Man braucht bloß an diedas vom Rechtsbrecher begangene Unrecht zu sühnenzahlreichen Fehlurteile der Justiz gegen polnischeund dabei Gerechtigkeit im Einzelfall zu üben. Poli-Zivilarbeiter zu denken, an Urteile, bei denen Sittlich-tische Zweckmäßigkeitsgesichtspunkte, die sich auskeitsverbrechen oder Gewaltakte von Polen durchder Notwendigkeit ergeben, die Volksgemeinschaft zudeutsche Gerichte mit lächerlich milden Freiheitsstra-



4afen geahndet wurden, um zu erkennen, daß hier jedeNach früherer Auffassung begriff man unter richterZurückhaltung der Polizei zu ernsten Gefahren fürlicher Unabhängigkeit, daß der Richter nur dem Ge-die Sicherheit des Reichs hätte führen müssen.setz unterworfen sei: „Die richterliche Gewalt wirdSo ist die Spannung zwischen der Strafjustiz unddurch unabhängige, nur dem Gesetz unterworfeneden zusätzlichen oder korrigierenden Maßnahmen derGerichte ausgeübt", heißt es in § 1 unseres derzeitPolizei bedingt durch die Tatsache, daß das Reich innoch formell in Kraft befindlichen Gerichtsverfas-einem Umbruch seiner Auffassung vom Recht sichsungsgesetzes. Die richterliche Unabhängigkeit ist da-befindet und daß die noch nicht restlose Ueberein-nach begrifflich die Freiheit von Weisungen andererstimmung der Strafjustiz mit den Forderungen desInstanzen als des Gesetzes bei der Entscheidung vonNationalsozialismus in Gesetz und Rechtssprechung inRechtsfällen und bei der Gestaltung des dieser Ent-die Zeit des Entscheidungskrieges zwischen Europascheidung dienenden Verfahrens. Gesichert wurdeund Asien fällt. Sobald wir daher zu einem Ausgleichdiese Unabhängigkeit durch die Unabsetzbarkeit undzwischen dem Soll unserer Lebensordnung und demUnversetzbarkeit des Richters: Der Richter konnteausgesprochenen Recht dieser Lebensordnung gekom-gegen seinen Willen nur kraft richterlicher Entschei-men sind und wir vor allem eine auf die politischendung und nur aus den Gründen und unter den For-Funktionen der Strafrechtspflege eingestellte Richter-men, die die Gesetze bestimmen, seines Amtes ent-schaft besitzen, werden sich auch die derzeitigenhoben oder an eine andere Stelle oder in den Ruhe-außerordentlichen Maßnahmen der Polizei von selbststand versetzt werden.erübrigen. Daß neben den Strafmaßnahmen der Straf-Diese beiden Sicherungen der richterlichen Unab-justiz polizeiliche Maßnahmen unter dem Gesichts-hängigkeit, die Unabsetzbarkeit und Unversetzbarkeit,punkt der Vorbeugung auch dann noch notwendigsind im Laufe der Entwicklung seit 1933 zunächstsein werden, darüber besteht kein Zweifel. Jedenfallsideenmäßig, sodann aber in letzter Zeit auch praktischwerden sich diese aber mit zunehmender Gesundungbeseitigt worden. Der Richter kann heute auch gegenunserer Rechtsordnung jeweils so in das Bewußtseinseinen Willen versetzt werden, eine Möglichkeit, diedes Volkes einprägen, daß sie nicht als gegen denim Kriege schon mit Rücksicht auf die notwendiRichter gerichtet, sondern als notwendige ErgänzungLenkung des Kräftebedarfs der Justiz zulässig seder richterlichen Tätigkeit empfunden werden.muß. Der Richter kann ferner unter bestimmten VorDie angebliche Rechtsunsicherheit, die insbesondereaussetzungen auch ohne Richterspruch seines Amtesin Juristenkreisen mit den polizeilichen Maßnahmen inenthoben werden. Die eine Grundlage dafür ergibtVerbindung gebracht wird, ist nun, wenn man siesich aus dem Deutschen Beamtengesetz, wonach ders t   c s tFührer jeden Beamten, auch einen Richter, ohne förm-her beeinflußten Vorstellungswelt heraus derzeit fürliches Dienststrafverfahren in den Ruhestand versetzenbestehend erachtet, durchaus keine auf diese Maß-kann, wenn er nicht mehr die Gewähr dafür bietet,nahmen beschränkte Auswirkung; denn ich könntedaß er jederzeit rückhaltlos für den nationalsozialisti-Ihnen Dutzende von Beispielen sagen, wo die Tätig-schen Staat eintreten wird; die andere ist mit derkeit der Justiz diesen „Vorwurf“ zumindest im gleichenbekannten Vollmacht für den Führer vom 26.4.1942Maße verdient. Die immer wieder festzustellende un-geschaffen worden. Danach ist der Führer in seinereinheitliche Rechtsprechung bei bestimmten Ver-Eigenschaft als oberster Gerichtsherr jederzeit in derbrechensgruppen, die Unterschiedlichkeit im StrafmaßLage, jeden Richter, wie es heißt, „mit allen ihmje nach der örtlich und gesinnungsmäßig verschiede-geeignet erscheinenden Mitteln zur Erfüllung seinnen Einstellung der Richter beeinträchtigt im VolkePflichten anzuhalten und bei Verletzung dieser Pfedas Gefühl der Rechtssicherheit mindestens in eben-ten nach gewissenhafter Prüfung ohne Rücksieht aufdem Maße wie in gewisser Hinsicht die Tätigkeit dersogenannte wohlerworbene Rechte mit der ihra ge-Polizei. Die Ursache dafür liegt daher meines Erach-bührenden Sühne zu belegen, ihn im besonderen ohnetens weitaus weniger in der Eigenart der jeweiligenEinleitung vorgeschriebener Verfahren aus seinemMaßnahmen, als vielmehr in menschlichen Unzuläng-Amt, aus seinem Rang und seiner Stellung zu entlichkeiten, die hier wie da zu finden sind. Die Polizeifernen".hat in dieser Hinsicht auf alle Fälle der Justiz gegen-Damit sind praktisch die beiden genannten Siche-über den Vorteil, daß sie über einen Beamtenkörperrungen der richterlichen Unabhängigkeit aufgehoben.verfügt, der dank einer politisch starken Führung undIch hatte bereits dargelegt, daß wir auch die aus-der Durchdringung mit den Angehörigen einer Partei-schließliche Bindung des Richters an das Gesetz nichtgliederung auf eine einheitliche Grundhaltung aus-mehr anerkennen. Dies gilt sowohl in der Hinsicht,gerichtet ist, eine Tatsache, die eine weitgehendeUebereinstimmung ihrer Tätigkeit mit den politischenals wir der Bindung an das Gesetz die Bindung an dienationalsozialistische Weltanschauung vorangestelltNotwendigkeiten verbürgt. Gerade daran krankt aberhaben, als auch in der Hinsicht, daß wir die dadurchdie Justiz, und gerade in diesem Zusammenhang ge-ausgedrückte Unabhängigkeit vom Staat verneinen. Eswinnt das weitere Problem, das ich im Rahmen mei-ergibt sich von selbst die Frage, ob wir nach allemnes Vortrages behandeln will, besondere Bedeutung,überhaupt noch von richterliche Unabhängigkeit spre-nämlich die richterliche Unabhängigkeit.chen können. Daß die bisherigen Vorstellungen davonWas bedeutet richterliche Unabhängigkeit? Ebensoüberwunden sind, wird jedem klar geworden sein.wie der Begriff der Rechtssicherheit läßt sich der Be-Aber nach wie vor erkennen wir an, daß der Richtergriff der Unabhängigkeit des Richters nur aus derin seiner Tätigkeit keinen Weisungen unterworfen ist.politischen Situation einer Zeit heraus begreifen. IchDies stellt beispielsweise der Erlaß des Führers überbin darauf bereits eingegangen und brauche hier ledig-die Errichtung des Reichsverwaltungsgerichts aus demlich ganz kurz die wichtigsten Merkmale der richter-Jahre 1941 ausdrücklich fest. Der Richter hat seinelichen Unabhängigkeit zu bezeichnen, wie sie liberalenEntscheidung nach freier, aus dem gesamten Sach-Vorstellungen entsprach, um dann die durch denstand geschöpfter Ueberzeugung und nach der vonNationalsozialismus inzwischen eingetretenen ideen-der nationalsozialistischen Weltanschauung getragenenmäßigen und tatsächlichen Wandlungen zu erörtern.Rechtsauslegung zu finden. Damit ist klargestellt, daß



Eingriffe von dazu nicht berechtigten Stellen in dieabunden sind, können wir eine andere Auffassung vonEntscheidungsfreiheit des Richters auch von der natio-der Stellung des Richters nicht verfechten.nalsozialistischen Führung nicht gewollt werden.Unsere Gegner haben also insofern recht, als es eineNäherer Ueberlegung bedarf aber trotzdem noch, wierichterliche Unabhängigkeit im alten Sinne bei unsweit das Verbot geht, dem Richter Weisungen zunicht mehr gibt. Der Richter muß unbeeinflußt vongeben. Diese Frage kann richtig nur aus einer Be-unsachlichen äußeren Einwirkungen richten können.trachtung der praktischen Rechtspflege beantwortetDiese Forderung stellen auch wir auf. Aber er istwerden.abhängig vom Nationalsozialismus, und damit stellenNoch vor ganz kurzer Zeit war in Richterkreisenwir ihn wieder mitten ins Volk. So wie wir erkanntdie Meinung herrschend, daß es mit der richterlichenhaben, daß der liberale Begriff der RechtssicherheitUnabhängigkeit unvereinbar sei, dem Strafrichtermit zur Entfremdung des Volkes gegenüber seinemgegenüber unter Bezugnahme auf bestimmte Fälleauch erkannt,etwa zu rügen, daß seine Rechtsprechung allgemeinen Unabhängig-zu milde oder zu streng sei und daß für die ZukunftVolk bringeneine andere Haltung erwartet werde. Dergleichen, sodafür, daß einsagte man, darf auch nicht in den feinsten Umschrei-Nationalsozialis-bungen geschehen. Auch eine allgemeine Aufforderungm Amt bleibender Justizverwaltung bei bestimmten Arten von De-alleinige Unter-likten schärfere Strafen zu verhängen, wäre nachveiterhin volks-dieser Auffassung unzulässig, weil eben der Richterlk will Richternur dem Gesetz unterworfen sein soll.tsempfinden desNun, diese Auffassung ist im Kriege ad absurdumohne vor demgeführt worden. Zwei Gründe waren dafür maßgebend:eren oder über1. Es steht fest, daß die Rechtspflege politischeDarin liegt derFunktionen zu erfüllen hat. Die Tätigkeit deser letzten Rede,Strafrichters ist z. B. eindeutig ins Politische ge-zugrunde gehentrichter entscheidet immer wie-chlossen ist, da- amit ein formales Recht lebt, sondern daß Deutschlande, daß sich die politische Füh-leben muß, ganz gleich, wie immer auch formale Auf-luß auf diese Entscheidungenfassungen der Justiz dem widersprechen mögen".n sie nicht unerträgliche FolgenUnd wenn demgegenüber Frank in seiner Rederch politisch falsche Entschei-am 1.7.1942 ausrief: „Ich werde nicht müde werden,nehmen will.alles aufzurütteln und auch die so sehr geschmähtenne der politischen Führung aufdeutschen Richter immer wieder aufzurichten. IchRichters ist aber nicht unterhabe mich noch nie so stolz zu dem Beruf des Richtersnotwendig. Sie kann weitgehendbekannt, wie in den Zeiten, in denen man über einenin der Justiz ein politisch undStand ununterbrochen Schmutzkübel ausleeren zueinheitlich ausgerichtetes Rich-können glaubt", so haben wir dazu folgendes festzu-ügung steht. Wie die Erfahrun-stellen: Niemand, der sich ernsthaft um die Klärungn, ist das nicht der Fall. Dievon Fragen unseres Rechtslebens vom Politischen herelmehr versäumt, ihre Richterbemüht, bezweckt mit einer Kritik am Richter, denregen nach politischen und weltanschau-Richterstand als solchen zu beschimpfen oder die Be-lichon Gesichtspunkten auszusuchen. Infolge-deutung seines Auftrages im Rahmen der Volksord-dessen ist auch die Vermittlung einer national-nung zu bestreiten oder zu verkleinern. Die Tatsache,sozaßgtischen Grundhaltung unterblieben, ausdaß man die Berechtigung einer solchen Kritik be-der hrgraus der einzelne Richter ohne Schwierig-streitet, beweist einmal, daß man die Fehlentwicklungkeit geweils die richtige Entscheidung im Einzel-der Personalpolitik innerhalb der Justiz in ihrer Be-fall hätte finden können.deutung und in ihrem Ausmaß verkennt, und beweistIn diesem zweiten Punkt insbesondere muß man diezum anderen, daß man sich auf den unpolitischentiefere Ursache dafür erblicken, daß es der JustizStandpunkt eines Fachmannes zurückzieht, der jedemnicht gelungen ist, ihre Tätigkeit voll auf die politi-Fachunkundigen das Recht abspricht, über angeblichschen Notwendigkeiten einzustellen, und ferner dafür,reine Fachangelegenheiten ein Urteil abzugeben. Wirdaß nunmehr der Einfluß auf die Tätigkeit des einzel-müssen demgegenüber immer wieder darauf hinweisen,nen Strafrichters von oben her in einem ungewöhn-daß sich die sachliche Kritik am Richter nicht inlichen Maß verstärkt werden mußte.erster Linie gegen seine fachliche Tätigkeit, sondern,Unsere nachrichtendienstlichen Erfahrungen warenda wo es notwendig ist, gegen seinen politischendieser Entwicklung. Wir habenStandpunkt richtet. Das Recht ist kei-hrungen stets die Meinung ver-die nur die Juristen angeht und die nrichterliche Unabhängigkeit imDurch die Einbeziehung der weltansng des einzelnen Richters vonpolitischen Forderungen des Nationalsevon Richtlinien nur geben kann,Recht ist dieses wieder Sache des garungsmäßig Nationalsozialist ist.de t e e c dteit ist so sehr mit der innerenunter Berufung auf die Voraussetzuers verknüpft, daß zwangsläufigjuristischen Denkens einer Kritik anmen müssen, wenn diese Ein-durch den nicht rechtsgelehrten Volweltanschaulich auf einer ande-ziehen wollen.Nationalsozialismus liegt. So-Auch hier wieder wird die weltarRichtern rechnen müssen, diedingtheit der geistigen Auseinandersetelsweise dem Katholizismus ver-rem Rechtsleben deutlich. Auch in dies



-8

5a

sich wieder Parallelen zu den im größeren Maßstab

lichkeit völker zu sich bekehren wollen, die es ine

geführten Auseinandersetzungen in Glaubensfragen

diesem Existenzkampf nicht begreifen wollen oder es

ziehen. So wie sich die Kirche wehrt, daß ein Nicht-

sogar dabei stören. Die Schwierigkeiten, die dabei für

theologe Angriffe gegen die Kirche richtet und jedem

eine künftige Gewinnung dieser Völker entstehen kön-

das Recht abspricht, Schäden im Gebäude der Kirche

nen, sehen wir ganz genau. Wir wissen, daß z. B. in

und ihrer Lehre zu kritisieren, so wehrt sich der Fach-

den nordischen Ländern unsere Abwehrmaßnahmen,

jurist dagegen, daß ein Nichtjurist das Richtertum

die Erschießung von Reichsfeinden usw., mit bolsche-

angreift und zu Mängeln in diesem Berufsstand und

wistischen Methoden verglichen werden, ja, daß man

in seiner Tätigkeit kritisch Stellung nimmt. Mir

dort vielfach sogar schon den Nationalsozialismus dem

drängte sich dieser Vergleich unweigerlich auf, als

Bolschewismus gleichsetzt.

ich in diesen Tagen beim Lesen der „Dunkelmänner-

In unserer

Briefe" auf folgen

licher in seiner F

Sense in die Ernte

ist Schuster und

Schmied Schmied.

aeamaa

toffeln. Ihr müßt

tapfer verteidigen,

daß er Euren Verst

mit den Vätern get

Oberhand über die

Juristen stehen in

dem gleichen Stan

„Damit nicht de

Gerechtigkeit gewi

-



Der Chef der Sicherheitspolizei

und des SD.

Berlin, den 29. Januar 1943

IV - 497/41

An

alle Staatspolizei-leit-stellen

Kriminalpolizei-leit-stellen

SD - Leit - Abschnitte

Nachrichtlich

den Herrn Reichsverteidigungskommissaren

Höheren M- und Polizeiführern

Inspekteuren der Sicherheitspolizei

und des SD

Betrifft: Bekämpfung der Mißstände in den Fremdenverkehrsorten.

Bezug:

Mein Erlaß vom 20. 12. 1941 - IV - 497/41.

Der mit obigem Erlaß als Anlage übersandte Erlaß des Reichs-

führers 4 und Chefs der Deutschen Polizei an die höheren Verwal-

tungsbehörden über die Beschränkung der Aufènthaltsdauer in den

Fremdenverkehsorten vom 20. 12. 1941 - S - IV - 497/41 - ist

durch Runderlaß des Reichsführers 4 und Chefs der Deutschen Poli-
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worden.

Mein obiger Erlaß über die Bekämpfung der Mißstände in den



Der Chef der Sicherheitspolizei

und des SD

Berlin, den 20. Dezember 1941

IV - 497/41

Schnellbrief

An

alle Staatspclizeileit- und

Staatspclizeistellen

Kriminalpilizei - leit - stellen

SD - Leit - Abschnitte

Nachrichtlich

den Herren Reichsverteidigungskommissaren

den Höheren - und Polizeiführern und

den Inspekteuren der Sicherheitspelizei und des SD

Betrifft: Bekänpfung der Mißstände in den Fremdenverkehrs-

orten.

Bezug:

Ohne.

Anlage:

1,

I

In der Anlage übersende ich Abdruck eines Runderlasses

an die höheren Verwaltungsbehörden über die Beschränkung der

Aufenthaltsdauer in den Fremdenverkehrsorten,

Ich habe die Staatsp-lizei - leit - stellen in die Durch

führung der P:lizeiveroränung insöfern eingeschaltet, als sie

über die Ausweisung v n Pers nen zu entscheiden haben. Dies

war n.twendig, um die Maßnahme ler Ausweisung der Anfechtbar-

keit mit den gegebenen Rechtsmitteln zu entziehen. Aus diesem

Grunde erfelgt auch die Androhung der Ausweisung der Ortspcli

zeibehördo ganz allgemein in Namen der Zuständigen Staatspo-

lizei - leit - stelle. Ich betune nochmals, daß aber die
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Ausweisung selbst nur auf ausdrückliche Anweisung der zustän-

digen Staatspolizei - leit - stelle vorgenommen werden darf.

Bei der Durchführung der Ausweisung ist mit den gebotenen

Takt, aber auch nit der erforderlichen Unnachgiebigkeit vor-

zugehen. In besonders gelagerten Fällen ist vor der Ausweisung

beim Reichssicherheitshauptamt - Amt IV - fernschriftlich Rück-

frage zu halten.

II.

Neben der Überbelegung der Kur- und Erholungsorte hat

aber vielercrts auch das Verhalten der Besucher Anlaß zu Kla-

gen gegeben. Der ausschweifende Lebenswandel dieser Personen

(Schlemmerei, häufige Trunkenheitsexzesse, sittliche Hemmungs-

losigkeit) zeigt, daß sie der Größe und dem Ernst der Zeit

verständnis- und verantwortungslos gegenüberstehen. Außerdem

wird die Einheit der Heimatfront durch nachteilige Auswirkung

auf die Stimmung der arbeitenden Bevölkerung gefährdet, wenn

diesem Treiben nicht Einhalt geboten wird.

Ich ordne daher folgendes an:

1. Die Orts- und Kreispolizeibehörden in den Fremdenver-

kehrsgebieten sind anzuweisen,' das Verhalten der sich in den

Kur- und Erholungsorten aufhaltenden Personen auf derartig un-

würdige Erscheinungen zu beobachten, Einzelfälle, die Anlaß zum

Einschreiten geben könnten, haben sie der zuständigen Staats-

polizei - leit -- stelle zu melden.

.

Die Staatzp lizei - leit - stellen geben Weisung über

Art und Forn der Meldung, die insbesondere folgende Punkte zu
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umfassen hat:

Lebenswandel,

vermögenslage,

Zeit der Abwesenheit von Wohnort,

etwa mitgebrachtes Personal,

politische Einstellung und

Arbeitsverhältnis.

2. Die Staatspolizei - leit - stellen setzen außerdem

unter personeller Beteiligung des Sicherheitsdienstes und der

Kriminalpolizei einen Streifendienst ein. Aufgabe des Strei-

fendienstes ist es, in Ergänzung der laufenden Beobachtung

durch die Kreis- und Ortspolizeibehörden die Fremdenverkehrs-

orte, soweit es erforderlich erscheint, stichprobeweise zu

überholen. Es ist dabei auf eine unauffällige Beobachtung und

bei gegebenem Verdacht auf möglichst unauffällige Erhsbungen

Wert zu legen. Es darf keine Beunruhigung der wirklich Erho-

lungsuchenden durch das Auftreten dieses Streifendienstes

herbeigeführt werden.

3. Ergeben die Feststellungen der Ortspolizeibehörde oder

des Streifendienstes ein würdeloses, den Kriegsverhältnissen

in keiner Veise Rechnung tragendes Verhalten der betreffenden

Ferson, sind je nach der Schwere der verfehlung die erforderli-

chen staatspolizeilichen Maßnahmen zu ergreifen. In schweren

yällen eines würdelosen Betragens kann der betreffenden Person

auch Aufenthaltsverbot und lieldepflicht bei der Polizeibehörde

des ständigen Wohnsitzes innerhalb von drei Tagen auferlegt

werden.

In besonders gelagerten Fällen ist vor entscheidenden

Maßnahmen Rückfrage beim Reichssicherheitshauptamt - Amt IV -

zu halten.
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Maßnahmen sollen selbstverständlich nicht nur gegen die

Besucher der Kur- und Erholungsorte ergriffen werden, sondern

sind auch gegen Wirte und Vermieter zu verhängen, die ein sol-

ches würdeloses Treiben ermöglichen cder ihren Verpflichtungen

nach den in der Anlage aufgeführten Richtlinien nicht nachkom-

men. In diesen Fällen wird die Frage der Konzessionsentziehung

zu erwägen sein.

4. Staatspolizeiliche Maßnahmen sollen aber nur diejeni-

gen treffen, die wiederholt cder besonders augenfällig eine

von jedem gesund und sauber denkenden Volksgenossen abzuleh-

nende Haltung zeigen. Auf keinen Fall soll eine natürliche

Urlaubsfröhlichkeit, die besonders in Kriegszeiten den erho-

lungsuchenden arbeitenden volksgenossen gegönnt werden muß,

unterbunden werden. Die Tätigkeit des Streifendienstes soll da-

her nicht in Razzien ausarten, Eine Razzia wäre nur dann am

Platze, wenn laufend Verfehlungen in bestimmten Gaststätten

(z. B. dauernde Gelage nach Polizeistunde in einem bestimmten

Hotel) eine solche Maßnahme im Ausnahmefall erforderlich ma-

chen.

In ausgesprochenen Heilbädern kann naturgamäß ein stren-

ger Maßstab angelegt werden, da diese Orte in erster Linie

für Kranke und nicht für Urlaubsreisende bereitstehen und des-

haib auch das Verhalten aller Besucher dem Ruhebedürfnis der

genesungsuchenden Gäste anzupassen ist.

Desgleichen ist besonders auf die Personen zu achten,

die die nach den uliegenden Richtlinien ergangenen Polizei-

verordnungen dadurch zu ungehen suchen, daß sie von Ort zu

Ort ziehen und ihren Aufenthalt in Erholungsorten auf diese

Weise doch wieder auf Monate erstrecken.

5.
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5. Soweit es zweckmäßig und in den einzelnen Gegenden

erforderlich erscheint, bestehen keine Bedenken dagegen, an

dem streifendienst auch das jeweils zuständige Arbeitsamt zu

beteiligen, um die berufslos herumlungernden Personen, die

eine unwürdige Haltung meist in besonderem Maße zur Schau tra-

gen, gegebenenfalis sofort dienstverpflichten zu lassen.

6. Es wird auch immer wieder berichtet, daß die Besucher

der Kur- und Erhclungsorte in größerem Umfange bewirtschaftete

und nichtbewirtschaftete Waren und Lebensmittel aufkaufen und

dafür Höchstpreise zahlen. Die Erfahrungen haben gezeigt, daß

schlagartige Großaktionen gegen derartige Verfehlungen meist

nicht die schwersten Fälle erfaßten und außerdem eine Beunru-

higung der gesamten Bevölkerung darstellten, Umfangreichere

Maßnahmen gegen derartige Verfehlungen sind daher nicht zu

veranlassen. Es erscheint aber erforderlich, daß nachrichten-

dienstlich die Gegenden erkundet werden, in denen die Ver-

stöße gegen die Bewirtschaftungsvorschriften und das "Hamstern"

in besonderem Umfange zu finden sind. Es wird dann Aufgabe der

Kriminalpclizei sein, gerade in diesen Gebieten derartigen

Verfehlungen ein noch stärkeres Augenmerk zu widmen und in kras-

sen Einzelfällen eine exemplarische Bestrafung der Schuldigen

zu veranlassen, die als abschreckendes Beispiel in der örtli-

chen Presse veröffentlicht werden kann.

Über die Verhältnisse in den Fremdenverkehrsorten sowie

über die getroffenen Maßnahmen haben die Staatspolizei - leit -

stellen vierteljährlich - erstmalig am 10. 4. 1942 - zu be-

richten. Die beteiligten Dienststellen haben den Staatspoli-.
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zei - leit - stellen bis zum letzten des vorhergehenden Mo-

nats ihre Meldungen vorzulegen. Es erscheint zweckmäßig, wenn

bei diesen Berichten auch das bei dem Landesverkehrsverband

bzw. den diesem nachgeordneten Einrichtungen liegende Material

mitverwertet wird.

Unabhängig von der vorstehend angeordneten Berichterstat-

tungspflieht der Staatspolizei - leit - stellen berichten die

SD - Leit - Abschnitte und SD-Hauptaußenstellan wie bisher

über die atimmungsmäßigen Auswirkungen, wie auch über die Ge-

samtlage in den Fremdenverkehrsorten in den regelmäßig zu

erstellenden Meldungen aus den Abschnittsgebieten.

Abdrucke dieser Berichte sind der zuständigen Staats-

polizei - leit - stelle zur Kenntnis zu geben.

Zur Weitergabe an die Orts- und Kreispolizeibehörden

ist der Erlaß nicht geeignet, da die Staatspolizei - leit -

stellen eigene Weisungen auf Grund dieses Erlasses geben müs-

sen; gegen eine auszugsweise Wiedergabe dieses Erlasses be-

stehen hingegen keine Bedenken.

gez.

Heydrich

StBeglaubigt:

Geelme

7/

Kanzleiangestellte

irramt
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b) Personen, die das Vorliegen beruflicher Gründe für ei-

nen längeren Aufenthalt nachweisen,

c) alten und gebrechlichen Personen sowie Mittarn mit vin

dern unter sechs Jahr

bieten stammen, auf d

verschickung erstreck

zung ist durch Beifüg

Dienststelle des zust

der Nachweis erbracht

die längere Aufenthal

statten.

4. Soweit die Aufenthaltsdauer auf vier Wochen festgesetzt

wird, sind die Unterkunftgeber (s. § 15 RMo. v. 6. 1. 38 -

RGBl. I S. 13 - in Verbindung mit Art. 6 - zu § 15 RMO. -

der Verordnung über zusätzliche Bestimmungen zur Reichs-

meldeordnung vum 6. 9. 39 - RGBl. I S. 1688) in der Folizei-

vercrdnung darauf hinzuweisen, daß sie gemäß § 18 RMO. in

Verbindung mit Art. 8 - zu § 18 RliO. - der genannten Ver-
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Podrobné zásady pro pronajimání bytù

(malých provozoven, domú) stanoví se nájem-

ním ■ádem, na kterém se usnese výbor a který

pak schválí valná hromada Kuratoria.

§ 6.

Každá obytná místnost svobodárny smí

býti zpravidla obývána jednou, nejvýše však

t■emi osobami.

Na každého obyvatele musí p■ipadnouti

aspon 12 m³ vzduchového prostoru.

Jednotlivé osoby rúzného pohlaví sm■jí

býti ubytovány jen v úpln■ odlou■ených od-

d■lenich.

Podrobná pravidla o používání svobodárny

navrhne výbor a schváli valná hromada.

§ 7.

Domy vlastní (t. j. domy s obmezeným

po■tem malych bytù, ur■ené k tomu, aby byly

p■evedeny do vlastnictví osob, nazna■enych

v § 4, sm■jí se prodávati jen osobám fysickým.

Jedné osob■ (také manžel■m) nesmí se prodati

více než jeden d■m vlastní.

Svolení ku vkladu práva vlastnického pro

kupce bude vázáno výslovn■ na podmínku, že

se vyhradí Kuratoriu a zároven knihovn■ za-

jistí právo p■edkupní (resp. právo zpáte■ní kou-

p■) na dobu 10 let, le■ by nastaly naléhavé

p■í■iny. Tato Ih■ta po■ín■ dnem knihovního

p■evodu práva vlastnického k takovému domu,

byl-li však ve smlouv■ trhové pro atím založen

pom■r nájemní, dnem. kdy zapo■al tento ná-

jemní pom■r. Pro p■ípad nespln■ní zmín■né

podmínky bude také smluvena a do knih vlo-

žena konvencionální pokuta.

Mimo to bude y každém p■ípad■ smluve-

no. že se v dom■ nesmí bez svolení minister-

stva sociální pé■e provozovati ani živnost ho-

stinská, ani prodej pálených lihových nápoju.

5



20-f

Každý ■len má právo zú■astniti se veške-

rých valných shromážd■ní Kuratoria; každý

nový ■len se zavazuje, že bude jednati podle

t■chto stanov a dbáti pln■ní úkolù Kuratoria;

mezi právy a povinnostmi zakladatelù Kura-

toria, ■lenù ■ádnych a ■lenú p■ípadn■ koopto-

vaných není rozdilu.

§ 11.

Clenem a zakladatelem býti p■estává:

a) kdo zem■e,

b) kdo výboru písemn■ oznámil, že vystu-

puje,

c kdo své povinnosti v■■i spolku porušuje

a byí proto výborem vylou■en,

d kooptovaný ■len, který bez omluvení t■i-

kráte po sob■ sch■zi nenavštívil.

Zakladateli ani jeho právním nástupcum

nep■ísluší pro p■ípad vystoupení, vylou■ení

nebo úmrti zakladatele nárok na vrácení p■í-

sp■vku.

Správu Kuratoria ■ídí a provádí výbor,

který sestává z 11 ■lenú a 5 náhradniku.

6 ■lenú a 3 náhradníky jmenuje vždy kaž-

dé t■i roky p■ed valnou hromadou rada hlav.

m. Prahy na dobu 3 rokú. 5 ■len■ výboru a

2 náhradníky volí valná hromada Kuratoria

vždy na 3 roky ze svých ■lenú ■ádných nebo

kooptovaných.

Výbor volí ze svého st■edu p■edsedu, mí-

stop■edsedu, jednatele, zapisovatele, pokladni-

ka a t■i p■ehližitele ú■tù.

Výbor vy■izuje samostatn■ všechny zále-

žitostí Kuratoria, pokud nejsou vyhrazeny val-

né hromad■ a vydává jménem spolku vyhlášky

a to ob■žnikem.

P■ijímá ■leny a zakladatele Kuratoria po-

dle doš■ých p■ihlášek a vydává jim legitimace,

jsa oprávn■n odep■íti to bez udání dúvod■.

8



Výbor schází se do roka aspo■ šestkráte

a múže rozhodovati, je-li p■ítomna nejménè

polovina ■lenú.

Usnášení d■je se prostou v■tšinou hlasu.

Je-li rovnost hlasú, rozhoduje p■edsedajicí.

P■edseda nebo v jeho zastoupení ú■adujíci

nám■stek zastupuje Kuratorium navenek, svo-

lává valné hromady, jakož i sch■ze výboru a

p■edseda v nich.

Veškeré písemnosti spolkové podpisuje p■ed-

seda s jednatelem, je-li zaneprázdn■n p■edse-

da, podpisuje místop■edseda à je-li zaneprázd-

n■n jednatel, podpisuje 1 ■len výboru.

Náhradníci nastupují na uprázdn■ná mí-

sta zvolených ■lenú à to v po■adí, které sta-

noví výbor.

Funkce ■lenú výboru a revisorù jsou zá-

sadn■ ■estné. Clenové výboru mají nárok toli-

ko na úhradu hotových výloh. Clenúm komisí,

podle § 12 zvolených a p■ehližitelum ú■tü mu-

že však výbor p■iznati mimo to z rozvahových

p■ebytkù p■im■renou odm■nu za práci za uply-

nulý správní rok.

§ 12.

Výbor Kuratoria má právo zvoliti ku p■i-

prav■ svých akcí a ku provád■ní jednotlivých

oború své ■innosti v § 2 a 3 stanov vyt■ené

speciální komise. Výbor jest zastoupen v ko-

misi jednatelem s hlasem poradním.

Komise sestávají z 5 ■lenù, z nichž 2 musí

býti z osob jmenovaných do výboru m■stskou

radou pražskou, 2 volí výbor ze svých ■lenù a

pátého jako zástupce ministerstvo sociální pé■e

(odbor pro pé■i bytovou).

P■edseda Kuratoria má právo zú■astniti se

sch■zí komisí.

6
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Pro tento výkonný orgán výboru Kuratoria

plati zv■áštní instrukce, kterou vypracuje a

schvaluje výbor Kuratoria. Veškerá usnesení

t■chto komisí (pokud podle instrukce n■které

záležitosti menšiho významu nejsou již vyhra-

zeny jménem výboru a v jeho všeobecném

zmocn■ní) musí schváliti výbor Kuratoria.

§ 13.

Valná hromada Kuratoria jest bud ■ádná

nebo miníorádná.

Rádná válná sch■ze svolává se výborem

po uplynutí správního roku, s ob■anskýi shod-

ného, nejdéle do konce ■ervna, a musí býti

aspo■ týden p■edem oznámena písemn■ všem

■lenúm Kuratoria.

Podobn■ písemn■ uve■ejñují se spolkové

vyhlášky.

Mimorádná valná hromada svolává se.

uzná-li výbor toho pot■ebu anebo požádá-li
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Sicherheitsdienst RF
Prag=Bubentich 4.Februar 1943.
SD-Ceitabschnitt Prag
Sachlenveg
Ferniprecher 77444
III D 2 - PA 1l000.
_V_e_r_t_r_a_u_l_i_c_h_|_
da 
persönlichen Referenten
des Herrn Staatssekretär
beim Reichsprotektor in Böhmen und Mähren
4-Obersturmbannführer Dr. G i e s ,
Prag.
*
Betr.: S c h a r t e 1 , Emilia Maria,Reichsange
geb. 17.8.19ll in Mähr.-Ostrau,
wohnh. Prag XVI.,Stursa-Strasse 4.
Vorg.: Dòrt. vom 30.10.1942.
Anlg.: 3 zurück.
Die Sch. wird in politischer und charakterlicher Hinsicht als
einwandfrei bezeichnet. Sie ist Parteigenossin und ehrenamtlich
als Zellenleiterin der NSDAP der Ortsgruppe Prag-Smichow tätig.
Über das Kuratorium zur Verbesserung der Wohnungsverhältnisse
in Prag und Umgebung wird gesondert berichtet.
 Mr.
∴2.
√C-109a/42



Kuratorium zur

§ 8 Geldmittel,

sollen,yerden

Mitgliedsbeitr

§ 10 Gründ r des

welche dem Kur

desselben als
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Vorsitzender des Kurmatoriums dem die beiden Frauenheime in

Smichow unterstehen:

Tsch.Dr. ■íha, Stellverteter: Dr.Jelinek, De segg

Schriftführer Dr.Prokop ,T.

Kassier

Holi■, T.

Verwaltungsrat: Bacher (Faschist)

Zentraldirektor: Ku■era , T.

frühere Vorsitzende: Dr.Keller (hat nach der Besetzung Selbst-

mord begangen)

Direktorin des Frauenheim I und II bis Hai l942 Johansonová

ab Mai l942 für Frauenheim I: Naumann Pg.-Deutsche,

11

11

11

I: Johansonová, Tschechin verhei-

ratet mit einem Emigranten, angeb-

lich Schwede oder Russe- alle Mit-

glieder des Kuratoriums mit der

Direktorin stark soz.dem.eingestelt

Broužková,Beschliesserin, ebenfalls.

bewohnt von insgesamt l2oo Frauen, davon je zur Hälfte Deutsche

und Tschechinnen. Frauenheim I vorwiegend tschechisch.
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die unten unter Nr. II wiedergegebenen Bestimnungen ersetst.

I.

Die bisherigen Erlasse, die nuierierte wnd nicht nunerierte Paß-

vordrucke behandelten, und zwar

a) der Erlaf des Reichisministers des Innern vom 2. 8.l939 - Pol. S V 6.

4745/39 - 451-,

b) der Erlaß des Reichsuinisters des Innern vom 27. l0. 1939 - Pol.

S I V 6, 3612/39 - 451 -,

untersagt woraen. vie vornanienen

waren zu vernichten; der Papiereto

fordrucke

war einer geeigneten Verwertung zu

Von l. Januar 1940 ab ist fur

Reisepässen,

Dienatpässer und Premdonvässen did

fendung von

Vordrucken vorgeschrieben wordon,

der inneren

tanaarapaeattatta dataret

verschon

und auch sonst in ihrer technische

lert sind.

(neues Muster).

2.
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Die unter Nunmer 1 unschriebene N

erzeit

2.

ge-

troffen, wn Falle, in,denen unter

ndung von

Paßvordrucken faloche Phsse herger

ens aufzu-

docken.

erreichan. daß der Verb

SoanTpoang
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6

zur Reise in Durcilaßscheinpflichtige Gebiete nicht mehr ver-

wendet werden.

Ict in Palle einer dringendon Reice in durchlaßscheinpflich-

tige Gebiete die Duschaffunif eines nouen Paoses indes nicht

rechtzeitig nöglich, so kann ein Durchlaßschein ausnahmsweise

noch wnter Zugrwndelegung des nicht nunerierten Passes(altes

Muster) augestallt werden. Die Goltungsdauer des Durchlaßscheins

nuf in diesem .usnahmefall jedoch so bemessen werden, daf sie

vor_ den l ipril l942 abläuft und gleichzeitig die Geltwigs-

dauer des Passes nicht überscireitet.

Gültige DurchlaRecheine, die sich auf einen nicht nunerierten

Paß (altes Muster) stützen, berochtigen - je nach ilren Inhalt -

,in Verbindung mit dieson Paß noch zur Uburschreitung der in Be-

tracht kommenden Binnengrunzen jedoch nicht über don 3l. März

1942 hinaus.

Ich ersuche, die vorstehenden Bestiunungon wrigehend an die

Kreispolizeibehörden (Paß- und Sichtvurnerksbohörden,Ausländuränter)

zur genauesten Beachtung weiterzuleiten.

Ich werde für eine gevicnete Bekanntgabe der Noursgelung durch

Presse wnd Rundfunk zu gegebener Zeit Sorge tragon.

In luftrage:

goz. Krause

Beglaubigt:

hippel

anzleiangestellte

5

erium

63663



Absehrift.

Der Reichsführer #

und Chef der Deutschen Polizei

im Reichsministerium des Innern

Berlin, den 19. Januar lg42.

S II B 1 27/42 - 451

Schnellbrief!

An

a) das Auswärtige Amt, Rechtsabteilung,

z.Hd. von Herrn Vortr.Leg. Rat Rödiger -.V.-,

. b) das Auswärtige Amt, Abteilung Deutschland,

z.Hd. von Herrn Leg. Rat Ir. Garben -o.V.-,

in Berlin.

Betrifft: Numerierte Paßvordrucke (neues Muster) und

Ungültigwerden der Päste, die unter Verven-

dung nicht numerierter Paßvordrucke (altes

Muster) ausgestellt sind.

Abscinrift übersende ieh zur Kenntnis.

In der Unterredung des unterzeichneten mit dem

Vortr.Leg, Rat Rödiger am S. Januar l942 ist f.astgestellt

wordon, daß dic für das Inland vorgesehene Neuregelung

mit Rücksicht auf die besonderen Verhältnisee im Ausland

nicht ohne weiteres auf die auslandsdeutschen Inhaber von-

nicht numerierten - Reisepässen und Dienstpässen (altes

Muster) dngewendet werden kann. Daher ist für dae Ausland

folgende z.T. dbweichende Regelung vorgesehen worden:

1. Die Deutschen Vertretungen in Ausland warden die be-

teiligten deutschenKreise in gecigneter Veise (z.1.

durch Varnittlung der Auslandsorganisation, jedenfalls

nicht durch Veröffentlichung in der auslündisehen Pres

se) derauf aufmerksan machen, daß die-in den Händen

der Zualandsdeutschen befi:dlichen nicht numerierten

Reisepässe und Dicnstpässe (eltes Muster) spätestens

mit den 3l. Dezenber l942 ungültig verden, falls deren

Geltungedauer nicht vorher bereits abläuft.

2. Ab sofort dürfen nicht numerierte Reisepässe und Dienst-

pässe (altes Puster) veder verlängert noch erneuert

werden.

Zur Vorlage bei den Vertretungen kommende Päs-

se dieser Art sind einzuzichen und nach Maßgabe der

allgemeinen Paßbestim ungen durch numerierte Pässe
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.

(neues Muster) cu arsobzen,

Bei Ausstellung des neuen Passes ist die Personen-

gleichheit mit besonderer Soigfalt festzustellen. Mit

der Vorlage des alten Passes ist im Hinblick darauf,

daß viele falschs Pässe nach den -lten luster im Umlauf

sind, diese Peststellung nicht ohne weiteres als getrof-

fen anzusehen,

Der alte, an sich eineusiehnde Lal kenn dem Paß-

bewerber unter Beachtung der Bestimnungen des § l4 Abs.

2 der Paßbekanntmachung Vom 7.6, 1932 (ReBl. I S. 257)

belaseen verden.

3.

Ab sofort dürfen nicht numerierte Reisepässe und Dienst-

pässe (altes iluster) mit deutschen Siehtvermerken grund-

sützlich nicht mehr versehen werden.

Ist im Pall einer dringenden Reise, bei der der aus-

landsdeutsche Paßinhaber suinen ausländischen Aufenthalts~

staat verlausen muß, die Beschaffung cincs neuen Passes

indes nicht rechtzeitig möglich, so kann ausnahmeweise

ein Sichtvermerkt noch in dcn nicht numerierten Peß (altes

Kuster) eingetragen verden..lie Nutzungsfrist muß in die-

Sem Auenahmefall jedoch so benessen werden, daß sie vor

dem l. April l942 abläuit und gleichzeitig die Geltungs-

dauer des Pessus nicht überschreitet.

4.

Gültige deutsche Sichtvermerke, die sich in nicht numerier-

ten Pässen (altes Nuster) befinden, berechtigen - je nach

ihren Inhalt - noch zum Überschreiten der Sichtvermerks-

gren:en des Ruichs, jedoch nicht über den 3l. März l942

hinaus.

5.

Die für das Inland hinsichtlich der nicht nunorierten Prom-

denpässe (altes Muster) getroffene Regelung, komnt für das

Ausland kaum in Betracht, da deutsche Premdenpässe im

Ausland grundsützlich nicht verlängert werden dürfen. In

etwa vorkommendun LinzelRtllen väre die Iulandsregelung

 d dd der d de  dn

zuwenden, d.h, es „äre jedenfalle dafür zu sorgen, daß

nicht numeriorte fremdenpäisse (altes Muster) eingezogen

verden.

Ich bitte hicrnach das Ausvärtige Amt,

a) die Doutschon Vertrutungen im Ausland umgehend entsprechond

cnzu.eison,



Reichssicherheitshauptamt

Berlin, den 3. November 1942.

- IV D 3 a - 1363/42 -

OS

An

-9.NOV 1942

alle Staatspolizei(leit)stellen

die Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD

in St r a ft u r g und M e t z ,

die Kommandeure der Sicherheitspolizei und des SD

in L u x e m b u r g , in der Untersteiermark,

in den besetzten Gebieten Kärntens und Krains.

Nachrichtlich

den Höheren i- und Polizeiführern,

Inspekteuren der Sicherheitspolizei und des SD,

Befehlshabern der Sicherheitspolizei und des SD,

Kommandeuren der Sicherheitspolizei und

im Generalgouvernement,

an alle Dienststellen der Sicherheitspolizei und a

in den besetzten Ostgebieten.

Betrifft: Die russische Emigrantenorganisation NpsNP

(Nationale Arbeitsgemeinschaft der Neuen

Generation).

Die NTSNP ist eine seit dem Jahre l93o beetehende

russische Emigrantenorganisation, die ihren Sitz zunächst

in

Mitglieder sind hauptsächlich jüngere

und

kra

die

Err

all

all

bru

Sta
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europäischen Staaten zurückarbeiten zu lassen.

Se Naeh der Besetzung Jugoslawiens durch deutsche Truppen

wurde die Leitung der NesNP von Belgrad nach Berlin verlegt.

Hier hat sie den verschiedensten deutschen Behörden und Han-

désgesellschaften ihre Mitarb t angeboten. Es ist ihr im

Reich und in den besetzten Ostgebieten bereits gelungen,

mit ihren Leuten in Arbeitslagern, Verwaltungen, Behörden

und sonstigen Dienststellen ein enges Nachrichtennetz auf-

zubauen, wobei die Anhänger der NTsNP teilweise unter deutsch-

freundlicher Tarnung gegen Deutschland zu arbeiten versuchen.

Dag politische Ziel der Mitglieder der NTsNP ist jetzt die

Befreiung Rußlands vom Bolschewismus mit Hilfe der Deutschen

u für den Fall einer Ermüdung der deutschen Armee die Be-

lung Rußlands von den Deutschen. Insgeheim erhofft man auch

  a d

Aicht bereit finden sollte, von sich aus die besetzten Ostge-

biete herauszugeben. Die NTsNP bemüht sich auch, mit den na-

tionelen Ukrainern und anderen unzufriedenen Ausländern in

Deutschland Verbindung aufzunehmen.

Ien bitte, dieser Organisation größte Aufmerksamkeit zu

schenken und über alle Beobachtungen umgehend zu berichten

Zueatz flr die Befehlshaber und Kommandeure der Sicherheits-

polizei und des SD sowie die Einsatzkommandos in den

besetzten Ostgebieten.

In den besetzten Ostgebieten sollen sich Mitglieder der

NTSNP, mit Sowjetpässen versehen, unter die Bevölkerung mischer

und ihnen gegenüber als Einheimische auftreten. Die Sowjetpässe

stammen angeblich aus Berlin.

Ich bitte, auf infrage kommende Personen, die mit Sowjet-

pässen getroffen werden, zu achten, sie festzunehmen und fest-

zustellen, auf welchem Wege sie in den Besitz der Pässe ge-




